
  
 

 

 

Gemeinde 

 
 
 
 
 
 

Reglement über die  
Spezialfinanzierung 
"Sekundarstufe I" 

der 
Einwohnergemeinde Zollikofen 

 



 2 432.3
 

 
Erstellt von (Autor), letztes Speicherdatum: Pfad, Datei: Datum, Zeit / User Version Seite 
Sandra Burkhalter, 5. Januar 2010 c:\dokumente und einstellungen\bd\lokale 

einstellungen\temporary internet 
files\olke\spezfinanz_sek_reglement.doc 

05.01.2010 15:41 / bd 1.30 2 von 4 

 

13. 
Oktober 
2004 

Reglement über die Spezialfinanzierung "Sekundarstufe I" 
 

 
 Der Grosse Gemeinderat der Einwohnergemeinde Zollikofen, 
 gestützt auf 
 Art. 87 der Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 (BSG 170.111) 
 Art. 55 lit. a der Gemeindeverfassung vom 30. November 2003 

(SSGZ 101.1) 
 auf Antrag des Gemeinderates, 
 beschliesst: 

 

 Allgemeines Art. 1    Die Gemeinde Zollikofen führt im Rahmen der wirkungsorientierten 
Verwaltungsführung für den Bereich Sekundarstufe I eine Spezialfinanzie-
rung. 

 

Zweck Art. 2    1)   Die Spezialfinanzierung ist dazu bestimmt, nach Ablauf des 
Rechnungsjahres nicht verwendete Kredite der Produktegruppe Sekundar-
stufe I aufzunehmen und in den Folgejahren bei Bedarf dieser Produk-
tegruppe zuzuführen. 

 

Mittel Art. 3    1)   1 Die Spezialfinanzierung wird durch die Einlage des Saldos der 
während des Rechnungsjahres nicht verwendeten Mittel der nachfolgenden 
Produkte im Bereich Sekundarstufe I geäufnet. 
2 Es bestehen folgende Produkte: 
a Unterricht 
b Kultur und Projekte 
c Gesundheit und Soziales 
d Information und Zusammenarbeit 
und entsprechen den HRM-Konti der Kontengruppe 212 mit Ausnahme der 
Gemeindeanteile an den Gehaltskosten der Lehrpersonen. 

 

Beschränkung Art. 4    1)   1 Der Bestand der Spezialfinanzierung darf 20 Prozent der Tota-
le der Produktesaldi (vor Einlagen und Entnahmen der Spezialfinanzierung) 
nicht  übersteigen. 
2 Nicht verwendete Mittel der Kontengruppe, welche die Beschränkung von 
Absatz 1 übersteigen, fallen den allgemeinen Mitteln zu. 

 
                                                 
1) Fassung vom 27. Februar 2008 
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Verzinsung Art. 5    Das Kapital der Spezialfinanzierung wird nicht verzinst. 

 

Verwendung der 
Mittel / Nachkredite 

Art. 6    1)   1 Der Spezialfinanzierung werden zur Deckung von Ausgaben 
Mittel entnommen, welche die bewilligten Voranschlagskredite der Produkte 
übersteigen. 
2 Reicht die Entnahme zur Deckung der Überschreitung nach Absatz 1 
nicht aus, ist ein Nachkredit gemäss den Bestimmungen der Gemeindever-
fassung zu beantragen. 
3 Es dürfen keine Vorschüsse (Aktivsaldi) für die Spezialfinanzierung ge-
bildet werden. 

 

Zuständigkeit Art. 7    2)   Die Schulkommission beschliesst im Rahmen dieses Regle-
ments über Einlagen und Entnahmen der Spezialfinanzierung. 

 

Liquidation Art. 8    2)   Bei einer allfälligen Auflösung dieser Spezialfinanzierung ist der 
Saldo den allgemeinen Mitteln zuzuweisen. 

 

Schluss- und Über-
gangsbestimmungen 

Art. 9    1 Dieses Reglement tritt auf den 1. Januar 2005 in Kraft. 
2 Mit dem Inkrafttreten dieses Reglementes wird das Reglement für die 
Spezialfinanzierung "Globalsteuerung Volksschule" vom 30. Juni 1999 auf-
gehoben. 
3 Der Saldo per 31. Dezember 2004 der bisherigen Spezialfinanzierung 
"Globalsteuerung" wird auf die Spezialfinanzierung "Sekundarstufe I" über-
tragen. 

 

 
 

 
 

 

 
Zollikofen, 13. Oktober 2004 GROSSER GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN 

 

Elisabeth Aebi-Lehmann Roland Gatschet 
Präsidentin Sekretär 

 
  

 
 
 

                                                 
1) Fassung vom 27. Februar 2008 
2) Fassung vom 14. Oktober 2009 
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Fakultatives Referendum 
 
Der Beschluss des Grossen Gemeinderats vom 13. Oktober 2004 ist im 
Amtsanzeiger vom 20. Oktober 2004 öffentlich bekannt gemacht worden, 
mit dem Hinweis, dass innert 40 Tagen seit Veröffentlichung das fakultative 
Referendum gemäss Art. 34 der Gemeindeverfassung ergriffen werden 
kann. Die Referendumsfrist ist unbenutzt abgelaufen. 
 
Zollikofen, 10. Dezember 2004 
 
  Der Gemeindeschreiber 

 

  Roland Gatschet 

Änderungen 
Änderungen vom 27. Februar 2008 in Kraft am 14. April 2008. 
 

Fakultatives Referendum 
 
Der Beschluss des Grossen Gemeinderats vom 27. Februar 2008 ist 
im Amtsanzeiger vom 5. März 2008 öffentlich bekannt gemacht wor-
den, mit dem Hinweis, dass innert 40 Tagen seit Veröffentlichung 
das fakultative Referendum gemäss Art. 34 der Gemeindeverfas-
sung ergriffen werden kann. Die Referendumsfrist ist unbenutzt ab-
gelaufen. 
 
Zollikofen, 14. April 2008 

 
  Der Gemeindeschreiber 

 

  Roland Gatschet 

 

Änderungen 
Änderungen vom 14. Oktober 2009 in Kraft am 1. Januar 2010. 
 

Fakultatives Referendum 
 
Der Beschluss des Grossen Gemeinderats vom 14. Oktober 2009 ist 
im Amtsanzeiger vom 21. Oktober 2009 öffentlich bekannt gemacht 
worden, mit dem Hinweis, dass innert 40 Tagen seit Veröffentlichung 
das fakultative Referendum gemäss Art. 34 der Gemeindeverfas-
sung ergriffen werden kann. Die Referendumsfrist ist unbenutzt ab-
gelaufen. 
 
Zollikofen, 5. Januar 2010 

 
  Der Gemeindeschreiber 

 

  Roland Gatschet  
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